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RS OGH 1977/12/20 4Ob122/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1977

Norm

B-VG Art87

B-VG Art88

Rechtssatz

Die richterliche Unabhängigkeit bedeutet im wesentlichen, daß der Richter bei Ausübung seines Amtes ausschließlich

an die Gesetze gebunden ist, daß jede Beein5ussung der Rechtsprechung aus Anlaß der Geschäftsverteilung

ausgeschaltet wird und daß der Richter unabsetzbar und unversetzbar ist.
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